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Bislang ist es jedoch so, dass nor-

malerweise im Bedingungswerk

der Versicherer Wegeunfälle auf-

grund von Bewusstseinsstörungen

als Leistungsfall ausgeschlossensind.

Simpler Hintergrund: Die Versiche-

rer greifen einfach auf ihre Stan-

dardbedingungenoder die desGe-

samtverbandes der Versicherungs-

wirtschaft (GDV) zur Gruppenun-

fallversicherung zurück. Konkret

ist der Leistungsausschlusswie folgt

formuliert: „Kein Versicherungs-

schutz besteht für folgende Unfäl-

le: Unfälle der versicherten Person

durch Bewusstseinsstörungen so-

wie durch Schlaganfälle, epilepti-

sche Anfälle oder andere Krampf-

anfälle, die den ganzen Körper der

versicherten Person ergreifen. […]

Ursachen für die Bewusstseinsstö-

rungen können sein:

– eine gesundheitliche Beeinträch-

tigung,

– die Einnahme von Medikamen-

ten, […]

– oder sonstige Mittel, die das Be-

wusstsein beeinträchtigen.“

(Quelle: GDVMusterbedingungen

Unfallversicherung)

Das Bemühen der Ethik-Kommis-

sionen, Risiken der Probanden mit

sinnvollem Versicherungsschutz zu

minimieren,wird so ausgehebelt.

Auch ein anderer Punkt verdient

Beachtung: Wenn ein Proband in

Folge der Studie nicht mehr wege-

fähig ist und deshalb stationär un-

ter Beobachtung bleiben muss,

dann sollte dieser Zeitraum „über

Nacht“ ebenfalls versichert sein.

Bislang ist das, trotz hohem Unfall-

risiko, meist nicht der Fall. Verlet-

zungsgefahren ergeben sich z. B.

bei Stürzen der Probanden, sei es

aus demBett oder auf demWegzur

Toilette. Benachteiligend und im

Grunde unnötig sind altersbeding-

te Leistungseinschränkungen oder

gar der Entfall von Leistungen, weil

für alle Probanden gleichermaßen

hohe Beiträge abgerechnet wer-

den. Diese Leistungseinschränkun-

gen widersprechen vermutlich oh-

nehin dem allgemeinen Gleichbe-

handlungsgrundsatz.

Haftung aus Life-Science-Risiken – Teil 6:
Wege-Unfallversicherung für Probanden
Marcus H. Rexfort

Ethik-Kommissionen fordern immer häufiger eine Wege-Unfallversicherung für Probanden als Voraussetzung

für die Durchführung klinischer Studien. Andernfalls bekommt die vorgelegte Studie keine Freigabe. Die Wege-

sicherung ist damit zwar nicht explizit vorgeschrieben, de facto aber unumgänglich.
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Wenn es um die Feststellung einer

Invalidität geht, unterstellen Un-

fallversicherer gerne die Mitwir-

kung von bestehenden Erkrankun-

gen oder Gebrechen. Standardmä-

ßig wird hier der Invaliditätsgrad

ab einem Mitwirkungsanteil von

höher als 25 % (GDV-Standard) ent-

sprechend gekürzt. Häufig nehmen

die zu versichernden Probanden

aber gerade wegen dieser Vorer-

krankungen an der Studie teil, des-

halb sollte die Klausel zum„Mitwir-

kungsanteil“ erst ab mindestens

50 %greifen dürfen.

Eine Lösung, die dem Vorsorge-

ansatz der Ethik-KommissionRech-

nung trägt, sollte darüber hinaus

eine verbesserte Gliedertaxe vor-

sehen, weil sich damit die Leistung

im Invaliditätsfall hebeln und so-

mitoptimieren lässt.Beispielsweise

wirdeine funktionsuntüchtigeHand

dann statt mit 55 % (GDV-Stan-

dard) mit nunmehr 70 % deutlich

verbessert definiert. Bei einer ver-

sicherten Grundinvalidität von

100.000 Euro kommen somit bis zu

70.000 Euro an die verunfallte Per-

son zurAuszahlung.

Vielfach werden die Begleitperso-

nen des Probanden in den Vorsor-

gekonzepten ebenfalls nicht er-

fasst.GeradeKinder sowiegebrech-

liche oder demente Personen benö-

tigen aber mindestens eine Auf-

sichtsperson. Ein gutesWegeunfall-

konzept für Probanden sollte daher

die Möglichkeit einer Mitversiche-

rung von bis zu zwei Begleitperso-

nen vorsehen.

Die Deckungsvorsorge zum Schutz

des Probanden bei dauernder Er-

werbsunfähigkeit oder im Todes-

fall beträgt bei versicherungspflich-

tigen Studien im AMG-Geltungsbe-

reich500.000Euro(§ 40Abs.1Ziff.8

inVerbindungmit § 40Abs. 3AMG).

Entsprechend angemessen sollten

auch die Versicherungssummen in

der Unfallversicherung ausfallen.

Für die Invalidität und bei Todes-

fall des wegeverunglückten Pro-

banden sind 100.000 bzw. 50.000

Euro sicherlich empfehlenswerte

Mindestgrößen.

Zusammenfassend ist festzustellen,

dass nicht überall wo eine Wege-

Unfallversicherung ausgewiesen

wird, auch eine bedarfskonforme

Invaliditäts- und Todesfallvorsorge

enthalten ist. Standardlösungen

sind hier zumeist leider nicht aus-

reichend.
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